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(itachten des Wissenschaftlichen Beirats bei cier Verwa1tun für
Wirtschaft.

Der Wissenschaftliche Beirat 1at in cier Sitzun vom 2’. und 24.
Juli 1949 das Monopoiproblem zum Geenstand seinor .Errterung
geznacht. Er 1st zu folgenden Ergebnissen gelangt.

Der Wissenschait1iahe Beirat flat bei seiner ersten Ste ilungnahine
zur Wirlschaitspolitik vom 18.4.1948 liii Gutachten d.er 1erirneit
und tier Minderbeit den Abbau tier staatilchen Beirtschaitung
und den moglicflst weitgehend.en Ubergang zu elner clurcia Preise
gesteuerten ecliten Yettbewerbswirtschaft empiofllen.Vö±lig einig
waren die damalige Mebmeit und. Minderheit in der.1orc1erung,

- cLass ctieser Uber’ang von wirksa.rnen Massnabmen gegen eine Ver—
ia1so1aungcies Leistungswettbewerbs begleitet sein iusse, In
Zi:rier 12 seines ciamaligen Gutactitens flat tier Beirat erklärt:

ttZur Verhinderung ties iiissbraüolis virtsc1aart!iciaer aoht—
ste!iunenhä,Lt cier .t3eirat elne so±ortie unct wirksame
Kontro1e cterMonopoie und inrer Preisbiltiung Ilir
unabtiinbar. ... Eine cierartige Monopolkontrolle wirci
ausserorctent±ioh ernst hach AuJhebung von Bewirtschar—
tungsmassnabmen und bei .Lenlcung tier Proctulction ciurch
Preise.”

iurchgreiiende Masinabiiien dieser Art sind. bisher unterblicben,
obwohl schon ba.LcL nach d.er VäarungsumsteLLüng starke wirtscflaiit—
.Liche Llachtstellungen, geaâe audi bei mitt.Leren und kleinere.n
Unternenmungen, in Erseheinung tratenund starke monopolistiscrie
Tenclenzen auC den iär1ten ungehinctert zurn iiurciibruch kamen.
o wu.rcte ciurci ö.rient1iche und gefleime icarteflabrc1en und andere
Ausnutzung von Machtverflä!tnissen am i:iarkt eine grosse Anzaia4.
von. Preisen .unabhangig von da aJJemeinen Bewegungen ties Preis—
spiegels überhöht und clas Preisgeftge daduron verzerrt.

Unter diesen iJmständei wiecterholt tier Beirat seine orderung,
wirksaJue Massnhmen zur Bekamptung ctieser UbQlstancte zu ergreirer
Jr begxiisst Os clafler class em dahinzie.Lendes esetz vorbereitet
wirci. Eine wirkaanie fo1itik tier Monapo!bekampiung wiirde von den
verschiedenen wirtscflaItspo1iiiscflen flicht’ungen,’ unbeschaaet
inrer besond.eren Auassun°’en über die wUnsoiienswerte Uestait dei
Wirtscnaitsord.nung, untersüt,werden.1s brauclit claher nicflt be—
Iürcntet u werci.en, class einschneicLencie Massnalamen aut d.iesem
(ebiet an tier (Jngunst politiscfler Konste.LLationen .scieitern. Der
Beirat siefit in tier .onopo1oekampiung eine der wichtigsten wirt—
scna:Ctspolitiscflen Auigaben tier ‘egenwart und. trifft hierzu
folgencte ‘estste1iungen.

A. ALLgemei-ne Uruntisätze clerMonopolbekäinpfung.

1. Die Auigabe, tienLeistungsvettbewerb zu fbrdern und. zu
schützen, kann nicnt allein d.urcfl em pezia1gesetz gelost
werden, das die Bekäniprung und Uberwacnung konlturrenzbeschrän
kencter wirtschaftlicier iiachtsteilungen, inzbesonclere Von
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Abschrift.

Gttachten. d.es Wissénsebaftiloben Beirats bei der Verwa1tun für
Wirtschaft.

Der Wissenschaftliche Beirat hat in der Sitzuig vom 25. und. 24.
Juli 1949 das Monopolprob.Lem zuxn Geenstand soiner Erorterung
gemacht. Er ist zu folgenden Ergebnissen gelang-t.

• Der Wissenschait.Liche Beirat hat bel seiner ersten Ste llungnabnie
zur iIirtscha±tspo1itik voin 18.4.1948 in iiutachten der Menrileit
und der Minderheit den Abbau cier staatlichen Bewirtsoha±tung
und den moglichst weitgehencten Uberng zu einer cluron Preise
gesteuerten eohten Yettbewerbswirtsohaft empon!en..Vöi1ig einig
waren die damailge Mehrheit und. ilincierheit in der J’orc1enrng,

- ctass cileser Uber’ang von wirlcsamen Massnatimen gegen eine Ver—
• fa.Lsclaungcles Leistunswottbewerbs begleitet seiri musse, In

• ZiIi:er 12 seines damaigen (iutaoitens hat der Beirat •erklärt:

• 11Zur Verhinderung des Missbraüoias viirtschartiiotier cht—
steilungenha,Lt der .i3eirat sine soiortige unc[ wir1sarne
Kontrol.Le cLerMonoo1e und inrer Preisbilciung itLr
unabdlngbar. ... Eine cierartige i1onopo!kontroi1e wird
ausserorcLentlich ernst hach Auihebung von Bewirtschat—
tungsmassnalrnen und bei. Lenicung der Produlttion durcn
Preise.”

jiurchgroiiende Lasiinabnien dieser Art sinci Disher unterbilcben,
obwolal schon ba.Lci. nach d.er d1irungsuinste±1üng starke viirtscflait—
.Liche 1aclitsteilungen, geade aucn bei xnitt.Leren und ideinere.n
Unterneimungen, in Erscheinung traten.und starke rnonopo.Listiscne
Tend.enzen aul uen i,iär1tèn ungehindert zurn I)urchbruch J:amen. -

o wurcie d.urch oirentilche und. geheime iarte1±abrecLen und andere
Ausnutzung von h!achtverhä!tnissen am i[arkt sine grosse AnzahJ,.
von. Preisen -unabnangig von d ailemeinen Bewe2ungen aes Preis—

- spiego.Ls überhöht und. (Las Preiseruge daduroh verzerrt.

Unter diesen Jmständen. wiederholt der Beirat seine orderung,
wirksanie Massnhmen zur Bekinprung dieser UbJ.sttnde zu ergreixer
ir begTusst es tafler cLass sin dahinzielendes Uesetz vorbereitet
wirci. Bins wirksame o1itik d.er Monpo±bekampiunc würde von den
verschiedenen wirtschaItspo.Litischen chtunen’ unbeschacLet
ibrer besond.eren Aui±assuncen über die wbnschensvierte (iestait ciez
iirtscnaItsord.nung, untersütwerden.Es braucht ctaher nicht be—
iürontet u wercien, cLass einsclrneicLend.e Massnal2men auI cliesem
(ebiet ai der Ungunst politischer Konsteilationen -sciieitern. Der
Beirat sieht in a.er .hionopo!oekamprung eine der wichtigsten win;—
sc1aitspoilGi.schen Au±gaben den egenwart und. tniit flierzu
Colgende Peststellungeri.

A. A1.Lgemeine runUsatze clerMonopolbekamprung.

1. Die Auigabe, denLeistuugsiettbewerb zu iördern und zu
schützen, kann nictit ailein a.urofl sin pezia.Lgesetz ge.Lost
werd.en, das die Bekämpiung und Uberwacnung kon&urrenzbeschrän
kender wirtschaftilcher iiachtstel!ungen, insbesondere von
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Monopo.Len,zum SieI hat. Dieses Gesetz jet viei.xnehr nur sin• Teilstück cter gesamten Wirtcnaitspo1itik und. cter allgenieinen•

V wirtschaftliohen und. rechtlichen Verfassung, die insgesaaut auf•

V diose Ziel ausgeriohtet gem müssen. Die Wirtschaftsverfassung.bildet sine Einheit au± die aile Masana1men in Gesetzgebung,Verwaltung und echlsprechung Bedacht zu nehmen haben. Die -Misserfolge der bisherigen Bekämpfung wirtschaftiicher aoht—steliungen erklären sich weE thin aus cier Nichtbeachtung d.iesesGrundsatzes. •. -

2. Hiernach kommt es in erster Linie d.arauf an durah ems Viel—zeN. wirtèchaftspolitisoher wad gesetzgeberischer Massxhmensohon der Entetohung konkurrenzbesohrthkender Mach1ibi1deentgegenzuwirken. Massnábmen zur Uberwachung und Auflosung vonMonopolen drohen wirkungslos zu bleiben wenn gleichzeitig das
V gelten.de Gewerbe— Steuer—, Gese11schafis—.und Patenreohtedingung&z scha±?t, die die Bildung von Monopolen innier neuaregen und fordern. lnsbesondero hat auch die ubermassigeusdehnung der Raftuigbeschrankung wesenthch dazu beigetragen,die Konzern — und ae MonopoIbi1dung zu ±orcIen unddie zu elner WetØOryerfaasung gehor%ende Verantwortungabzuschwäohen.V

• V

•

V

V

3. Die IonopoIbi1dung beruht zu einem erheb1.chen Teil auf derEinenmg der Märkte duroh den nationalen Protektionismus.V

Devisenzwangswirtschaft, bi.Laterale Kontigente, Hochschutz—zölleund ähnliche Abeperrungen orschweren daher die Monopol—V bekämpfung. Vollen Erfoig iLrd diese erat iaaben, wean zu einerailgemeinen freibeit1ioben llande1so1itik ubergegangep werdenkann DieserZusammenhag verdient die Beaohtung aller StoLien,die hir die deutsche kiandelspolitik verantwortlich sind.
4. Auôh auf den BinnenmArkten muss alles geschehen, was dazu bei—traen kann die freie Beweglichkeit von Arbeit, Waxen undKapital zu &ördern. Alle Selbsthilfekrafto sind zu ermutigen,sich an der Ausweitung des Wettbewerbs und. an der Beseitigimgwirtachaft.Licher ‘achtste1iungen zu betei.Ligen. Die äffentlichenUnternobiuungen sollen sich der preislichen Ausnutzung etwaige.rsIonopo1ste1Iangen enthalten und soil uberall, wo dies angngigist ibrerseits als Instrument der Sicherung des Leistungs—wettbewerbs in den betreffenden Wirtschaftszweigen verwendetwerden.

V

5. Néu gebild.ete Kapitalien sowie Kredite einschliessiich etwaigérprivater Auslandsanleihen soilten gmdsätz1ich den yolks—wirtsoha.ftiioh besten un. wettbewerbswiliigsten Betrieben zuge—fUhrt werden. Dabei ware der erwtinschten Dezehtraiisation inkonkurrierende Unternehmungen sowie der Modernisiorung undSteigrung der E.xportfalaigkeit Rechnung zu tragen.
• Auf dern Geld— undKreditmarkt 1st es von besonderer Bedeutung,dass aJ Marttei!nehiaer von d.er hier erforcler±ichen zentralenLenkung im gleichen Masse.abhängig sind. Die Zentralnotenbankkann ihre Auigabe nur wirksam wab.rnehiueh,-wenn afle Geschäits—banken bei der Ge.Ldschöpfung gleiohmassig auf sie zuruckgreiteninussen.
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Monopo.Len, zum Zie1 hat. iiieses Gesetz ist vie±mehr nur emTeiistück der gesaniten Wiciaaitspo1itik und der aligemeinenwirtschaftiichen und rechtlichen Verassung, die insgesamt au±dieses Ziel ausgeriohtet sein müssen. Die Wirtschaftsverfassung.bildet eine Einheit au die alle Massnabmen in (Jesetzgebung,Verwaltung und echtsrechung i3edaoht zu nehmen haben. Die -Misserfolge cLer bisherigen Bekämpfung wirtschaftJiober aoht—steilungen erklären sich w& thin aus der Nichtboachtung diesesGrundsatzes.

2. Hiernaoh kommt es inerster I,inie darauf an duroh ems Viel—zahi wirtsohaftspolitisoher und gesetsgoberlsciaer I1assr&unenachon der Entetehung konkurrenzbescbränkender Machtbi1deentgegenzuwirken. Massnalmen zur Uberwachung und Aufloaung von• Monopolen drohen wirkungslos zu bleiben wenn gleiohzeitig das• geltende Gewerbe— Steuer—, Gese11schafs— und PatenrechtBedingungi schaft, die die Bildung von Monopolen inuer neuanregen und fördern. .lnsbesondere hat auch die übormaesigeAuadebnung der I{afturgsbeachrankung-wesent1ich dazu beigetragen,die Konzern — und die Monopoibildung zu fördern unctdie zu einer Wattbbjverfassung gehorende Verantwortung•abzuschwäohen.

3. Die Monopoibildung beruht zu einem erheb1.chen Toil auf derEinenguzg der Märkte cturola den nationalen Protektionismus.Devisenzwangswirtschaft, bilatorale Kontigente, Hochsohutz—• zöile und äiniiche Absperrungen erschweren daher die Monopol—bekainpfung. VoLlen Erfo.Lg wLrd diese erat haben, weun zu eineraiigeiueinen f.ereibeitliohen Handelsolitik ubergegangei wardenkann Dieser Zusainnienkiag verdient die Beaohtung aLLer SteLLen,die 1ür die deutsche klandelspoJ..itik verantwortiich sind.
4. Auôh au.f den Binnenmrkten muss alias gesohehen, was dazu bei—traen kann die freie Bewegliohkeit von Arbeit, Waren undKapital zu lördern. £Lle Selbsthilfekräfte sind zu ermutigen,sich an der Ausweitung des Wettbewerbs und. an der Beseitigu.ngwirtsohaftlioher ‘acbtsteilungen zu beteiJ.igen. iae äffentlichenUnterhebmungen solien sich der preisliohen Ausnutzung etwaigerii1onopolsteiIungen enthaiten und soil Uberail, wo dies angängigist ibrerseits ale Instrument der Sicherung des Leistungs—wetbewerbs in den betreffenden Wirtschaftszweigen verwendetwarden.

•
V

5. Néu gebildete Kapitalien sowie Kredite einschliessiich etwaigérprivater Auslandsanleihen soilten grundsatziioh den yolks—wirtschaftlioh besten un. wettbewerbawilligsten Betrieben zuge—fU.hrt warden. Dabei ware der erwtinschten Dezehtralisation inkonkurrierende Unternebmungen sowie der Modernisierung undSteigrung der Exportfahigeit Rechnung zu tragen.
Auf dern (ield— iand Kreditmarkt ist as von besonderer Bedeutung,dues al Marktteilnehmer von d.or hier erforderlichen zentralenLenkuno im gleichen Masse abbangig sind. Die Zentralnotenbankkann ire Auigabe nur wirksain wa±rnehnien,Vwenn alle Geschaits—banken bei der Geidschopiung gleiohmassig auf sb zuruckgreilen
mussen.
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. Spezielle

1. Abrecien und. IIassnabmen, die den Vettbewerb einscaran1en
insbesondere 4ie in d.er Havanna —Charta irenannten), müssen
o.bne Einsonränkung verboten und. Jur niohtg eridart werd.en.
i?erner soilten Abreclen und. Massnahm.en, ie eine lconimrrenz—
cinengende ocLer marktbeherrsohende Maohtsteilung begrunden ocler
erweitern, cluroh cias Monopo.Lamt für niehtig erldart werden
i.ö—nnen.Massnl’men auf der Nachirageseite zum Schutze des .Letzt
Verbranohers ilegen. nicht im. Anwendungsbereioh des Gesetzes.
Soweit sich auch hier Auswfichse ers’eben, sind sie mit anderen,
dafiir geeigneten 11itte1n zu bekainpen.

2. Konkurrenzausschlies$ende wirtschaftiicne aohtgebiide sinct
auizulösen. Notwenciige Ausnabmen von ctiesem Grunctsatz inUssten
im Gesetz selbst uiuschrieben werden.

5. Konkurrenzeinengende oder marktbeherrsohende Maohtgebilde, die
noch nicht au±geiLost oder Icrart Gesetzes von der Auflosung
ausgenommen sind, müssfen d.er Monopo.Laufsicht untersteLLt
werden. Dern Monopo1at soilte durch das Monopo±gesetz die Ver—
±1iohtung auier1e’t werden, die gesapte Gescha±tsgebaru.ng des
Monopola mit de ie1 der Kostensen7 Produktionsteiegerung
und QuaJitatsverbesserung durob behordiche PreisIestsetzuagen,
besondere steuerliche Massnahinen usw. einem konkurrenzwirt—
sci.a:tt1achen Verhalten anzunahern.

4. Es emp±ieh.Lt sich nioht, den Begri±f der konkurrenzeinengenden
oa.er —ausschhessenden oder inar1dbdrrschaiien vartsclaa±tlichen
Machtste.Liun un Gesetz zu de±unieren ctagogen soiltefi nach deit
Vorbilci d.er Ilavanna—Charta bestimiute atbesände bezeichnet
wercten, bei deren Vorliegen konkurrenzeinengencie oder markt—
behorrschencle iacht angenonunen werd.en muss.

5. Vom Gesetz soilten ausgenommen wercLen der Arbeitsinarkt und. die
Regelung der Tatigkeit des Zentralbanksy8tems. Geldverfassun
und Arbeitsmarkt sind für die Wettbowerbsordung von allergrosE
tar Bedeutung, bedUrfen aber amer besonderen gesetzlichen
Regolung.

C. Verfahrensrecht.

1. Es jet vorzusehen, dass gegen verbotene Abreden und Massnabmen
auf Sohadenersatz und Unterlassung geklagt warden kann. . Don
Justizministern soil des Recht eingerauiat werd.en, zu Gunsten
Gesohad.igter auf Schadenersatz und Unteriassung zu kiagen.

2 Bei Nichtigkeitserklärungen,be id or Durchfuhrung von Auf—
lösungen und. boi der Handhabung der Monopolaufsioht solite das
Monopo.Laznt von Amtsween tatig warden. Den für den betreffender
Wirtschaftszweig zustandigen Bundeniinistorien odor Lander—
ministerien sollte das Rechteingerauiut werden, bei dem Monopol
amt die Einleiung von Au±.Löungs— odor Uberwachungsverfahren
zu beantragen.

3. Gegn die Entschäidungen des Monopolamtes soilte die Rechts—
beschwerde an eine richteriche Instanz gewa1irtvrden.
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3. Spezieiie MasnaenzurM2!be

1. Abred.en und. Massnabmen, die den Vettbewerb einscn.ränken
insbesondere die in cier Havanna —Charta enannten), müssen
oline Einscflrä!1Iung verboten und. 1ur nichtig eridärt wercien.
.i?ernor soilten Abreden und Massnahirien, (lie eine konkurrenz—
einenende octer marktbeherrsohende MaohtsteilunF begriinden oder
erweiern, ciuroh d.as MoiiopoiAmt ±tir niohtig erlUärt werd.en
tö—nnen.Massna1imen auf cier Naoh±rageseite zum Schutze des ±etzt
Verbrauohers liegen. nioht im Anwendungsbereioh des Gesetzes.
Soweit sich auch hier Auswcichse er’eben, sind sie mit anderen,
daltir geeigneten Mittein zu bekampen.

2. Konku.rrenzausschilessende wirtsch ±tii he Maohtgebilde sinci
au±zu!ösen. Notwend.ige Ausnal2inen von diesem Gnind.satz iuüssten
irn Gesetz selbst umschrieben werden.

5. Konku.rrenzeinengende oder marktbeherrsohende Maohtgebilde, die
noch nicht au±getost ocler i.a’ait esetzes von der Auflbsung
ausgenommen sind,müssien d.er Monopoi.aufsicht untersteilt
werden. Deni Monopolamt solite durch das Monopo.Lgesetz die Ver—
pfiiohtung auferlegt werden, die gesapte Gescl2äftsgebarung des
iionopols mit dem Zie.L cler Kostensenkung, Produktionssteiegerun
und Quaiitatsverøesserung durch behordliche Preisrestsetzuagen,
besondere steuerliche Massnahmen usw. einem konkurrenzwirt—
sciaftiichen Verhalten anzunähern.

4. Es emp±ieh!t sich nioht, den Beiff d.er konkurrenzeinengendn
oder —aussohiiessendon odor mar brrschaten vdrtscbaftlichen
Machtsteilungiui Gesetz zu definieren, ctagogensoiltei nach dert
Vorbilci. cier Havanna—Charta bestimmte Tatbest.nde bezichnet
werden, bei cteren Vorliegen konimrrenzeinengende odor markt—
beherrschende £acht angenommen werden muss.

5. Vom Gesetz soilten ausgenorumen wercien ctor Arbeitsmarkt und die
Regelung der Tatigkeit des ZentralbRnksysterns. Geldverfassun
und Arbeitsmarkt sind für die Wet tbewerbsord.iung von allergrosE
er Bedeutung, bedürfon aber einer besonderen gsetz1iohen
.liegelung.

C. Verfahronsrecht.

1. Es ist vorzusehen, dass gegen verbotene Abreclen und Massnabmen
auf Sohadenersatz und. Unterlassung geklagt werden kann. Den
Justizministern soil des Reoht eingoräurnt werd.en, zu Gunsten
Geschädigter auf Schadenersatz uni Unterlassung zu kiagen.

2. Bei Nichtigkeitserklrungen,bie i d er Durohftilirmg von Auf—
lösungen und bei der Handhabung d.or Monopolaufsioht solite das
Monopolamt von Aintsween tatig wsrden. Den fUr den betref±eader
Wirtschaftszweig zustandigen Bundeeministerien odor Lander—
ininisterien sollte das Reohtjeingeraumt wrden, bei dem Monopol
amt die Einleiung von Au±iosungs— oder Tlberwaohungsvorfahren
zu beantragen.

3. Gegn die Entschid.ungen des Monopolamtes solite die Rechts—
beschwerde an eine richteriche Instanz gewa.hrtvrden.
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• D. Zuständigkeiten.

•

• : Zur Niohtigkeitserklärung DtzrchfUhrung d.er Auflosungen und fui
• • die liandhàbung d.er Monopolaufsioht sollte em Monopolamt als

eine unabhängige, nur deni Gesetz unterworfene l3uncI.esbehörde,
errichtet werden. Es sollte gehalten sein, alia Entscheid.ungen
sohriftlioh zu begrunden und mit Begrilndung zu veröifent±ichen1

2. Zur Duro]fftthrung cter wettbewerbsfördernden Massnahmen soil bei.
alien Viirtschaftsministerien, insbesond.ere beirn Bundeswirt —

schaftsministerium, em Referat Wettbewerbsförderung gebildet
werden.

Konigstemn/Ts.,:.:cien 24. Juli 1949

Der Vorsitzende
des

- WissenschaftlichenBeirats -

In Vertretung:

*

(Prol.JJr i3ohiu)
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• :

1. Zur Niohtigkeitaerk1arun Du.zchfuhrung der Auflosungen ‘und fil2
die k1andhabun der Monopolaufsioht solite em Monopolamt als
eine unabhanga.ge, nur dciii Gesetz unterworfene Bund.esbehrde,
erriohtet werden. Es soiite gehelten sein, alle. Entscheid.ungen
schriftlicb zu beg’rUnden und mit .Begründung zu veröffentlicnen.

2. Zur Durchfuhrung cier wettbewerbsfördernden Massnahmen soil bei.
alien, iirtschaftsministerien, inebesondere beirn Bundeswirt —

schaftaministerium, em Referat Wettbewerbsforderung gebi].det
werd.en.
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D. Zuständigkeiten0

Der Vorsitzende
des

Wissenschaftlicben Beirats
In Vertretung:

(Prof. .L)r. .Böhm)

Kbnigstein/Ps., den 24 Juli 1949
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